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Rechtssatz

Bereits nach dem Gesetzeswortlaut und der eindeutigen Rechtslage (vgl. die Wortfolge "kann jedoch abgesehen

werden" in Abs. 2 zweiter Satz Vlbg FlVfLG 1979 und davor die Wortfolge "ist auf Antrag einzuleiten" in Abs. 2 erster

Satz legcit.) normiert § 42 Abs. 2 zweiter Satz legcit. keine VerpAichtung zum Absehen von der Einleitung eines

Regulierungsverfahrens und keinen diesbezüglichen Anspruch von "Teilgenossen", sondern es wird der Behörde

lediglich - unter bestimmten Voraussetzungen - die diesbezügliche Möglichkeit eingeräumt.
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